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Vergütungsbericht für den Vorstand 

 
 
 
Für die Festlegung der Vergütung des Vorstands der Wacker Chemie AG ist der  
Präsidialausschuss des Aufsichtsrats zuständig. Die Vergütung des Vorstands setzt sich 
im Geschäftsjahr 2007 aus folgenden, wesentlichen Komponenten zusammen: 
 

• einem festen Jahresgehalt: 
  Das feste Jahresgehalt wird monatlich in gleichen Raten ausbezahlt. 
 

• einer variablen, erfolgs- und leistungsbezogenen Tantieme: 
 Die Höhe der variablen, jährlich im Nachhinein zahlbaren Tantieme ist abhängig 

von dem Erreichen vereinbarter Jahresziele des WACKER-Konzerns im Hinblick 
auf die Kennzahlen Ergebnis nach Kapitaleinsatz, Cashflow und Zielrendite sowie 
individueller Ziele der Mitglieder des Vorstands. Sie wird jährlich nach Feststellung 
des Jahresabschlusses vom Präsidialausschuss des Aufsichtsrats festgelegt. Die 
Mitglieder des Vorstands haben Anspruch auf eine Mindesttantieme. Die Tantieme 
ist auf einen Maximalwert begrenzt. 

 

• einem Beitrag zur Altersversorgung: 
 Die Mitglieder des Vorstands erwerben einen Anspruch auf Zahlung eines jährli-

chen Ruhegehaltes im Versorgungsfall, d.h. bei Erreichen des vereinbarten Ruhe-
alters bzw. bei dauerhafter Berufsunfähigkeit. Vor Eintritt des Versorgungsfalles 
haben Herr Dr. Wacker, Herr Dr. Rauhut und Herr Dr. Staudigl grundsätzlich An-
spruch auf ein jährliches Ruhegehalt, wenn sie gegen ihren Willen aus dem Vor-
stand ohne Vorliegen eines wichtigen Grundes ausscheiden oder von sich aus ihre 
Tätigkeit aufgrund eines von der Gesellschaft zu vertretenden wichtigen Grundes 
beenden.  

 Die Höhe des Ruhegehaltes bemisst sich nach der Höhe des zuletzt bezogenen 
festen Jahresgehaltes sowie typischerweise nach der Dauer der Vorstandstätig-
keit. 

 
 
 
Das feste Jahresgehalt sowie die variable Tantieme der Mitglieder des Vorstands wurden 
mit Wirkung ab 01. Juli 2007 angehoben. 
 
 
Die Gesellschaft gewährt den Vorständen angemessenen Versicherungsschutz, insbe-
sondere eine D&O-Versicherung.  
 
 
Im Fall eines „Change of Control“ hat der Vorstandsvorsitzende, Herr Dr. Wacker, das 
Recht zur Kündigung seines Anstellungsvertrages. Bei Ausübung seines Rechts zur Kün-
digung hat er einen Anspruch auf eine Abfindung in Höhe des zum Zeitpunkt der Beendi-
gung des Dienstverhältnisses gültigen Jahreszieleinkommens für die Restlaufzeit des 
Vertrages.  
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Vorstandsbezüge in Euro 

 

 
Feste Vergü-

tung
1
 

Variable Ver-
gütung 

Altersversor-
gung 

Insgesamt 

Dr. Peter-Alexander Wacker     

2007 851.082 1.582.500 901.814 3.335.396 

2006 801.285 1.370.000 451.417 2.622.702 

     

Dr. Joachim Rauhut     

2007 574.086 1.055.000 74.120 1.703.206 

2006 537.223 915.000 110.073 1.562.296 

     

Dr. Rudolf Staudigl     

2007 569.560 1.055.000 492.363 2.116.923 

2006 537.374 915.000 425.349 1.877.723 

     

Auguste Willems     

2007 567.372 870.000 187.674 1.625.046 

2006 520.389 750.000 174.848 1.445.237 

     

Insgesamt     

2007 2.562.100 4.562.500 1.655.971 8.780.571 

2006 2.396.271 3.950.000 1.161.687 7.507.958 

 
 
 
Pensionsverpflichtungen für Vorstandsmitglieder in Euro 

 
Pensionsverpflichtungen für aktive Vorstandsmitglieder  

2007 8.899.974 

2006 7.244.003 

  

Pensionsverpflichtungen für frühere Vorstandsmitglieder und ihre Hinter-

bliebenen 

 

2007 7.326.579 

2006 6.708.933 

 
 
 

                                                
1 In der festen Vergütung ist auch die Nutzung eines Firmenfahrzeuges enthalten. 
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Vergütungsbericht für den Aufsichtsrat 

 
 
Die Vergütung der Mitglieder des Aufsichtsrats der Wacker Chemie AG ist in der Satzung  
der Wacker Chemie AG geregelt. 
 
Die Mitglieder des Aufsichtsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine feste, nach Ablauf des Ge-
schäftsjahres zahlbare Jahresvergütung von € 15.000,--. Aufsichtsratsmitglieder, die wäh-
rend des laufenden Geschäftsjahres in den Aufsichtsrat eintreten oder aus dem Aufsichts-
rat ausscheiden, erhalten eine entsprechende anteilige Vergütung. 
 
Zusätzlich zu der festen Vergütung erhalten die Mitglieder des Aufsichtsrats nach Fest-
stellung des Jahresabschlusses eine erfolgsabhängige Vergütung für das vorangegange-
ne Geschäftsjahr, die sich nach der prozentualen Gesamtkapitalrendite1 errechnet. Die 
erfolgsabhängige Vergütung kann zwischen 0 und 125% der festen Jahresvergütung 
betragen. 
 
Die feste und die erfolgsabhängige Vergütung wird für den Vorsitzenden des Aufsichtsrats 
mit dem Faktor 3, für seinen Stellvertreter und Ausschussvorsitzende mit dem Faktor 2 
und für Mitglieder von Ausschüssen mit dem Faktor 1,5 multipliziert. Dabei bleiben Dop-
pel- und Mehrfachfunktionen unberücksichtigt. 
 
Den Mitgliedern des Aufsichtsrats werden im Zusammenhang mit der Ausübung des  
Mandates entstehende Auslagen mit einer jährlichen Pauschale von € 12.000,-- ersetzt.  
Zudem wird die auf die Bezüge entfallende Umsatzsteuer ersetzt. 
 
Die Gesellschaft gewährt den Aufsichtsratsmitgliedern angemessenen Versicherungs-
schutz; insbesondere schließt die Gesellschaft zugunsten der Aufsichtsratsmitglieder eine 
D&O-Versicherung ab.  
 
 
Aufsichtsratsbezüge in Euro 

 

Jahr Feste Vergütung Variable Vergütung Insgesamt 

2007 507.000 393.750 900.750 

2006 359.924 167.924 527.848 

 
 

                                                
1
 Definition der Gesamtkapitalrendite zu diesem Zweck: Verhältnis von Ergebnis vor Zinsen und Steuern zum eingesetzten 

Kapital gemäß IFRS-Konzernabschluss in Prozent, wobei das eingesetzte Kapital der Summe aus langfristigen und kurzfris-
tigen Vermögenswerten abzüglich der Liquidität entspricht. 




